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1. Einführung 

1.1 Vorbemerkung 

Zum Erhalt der biologischen Vielfalt hat die Europäische Union die Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie (FFH-RL) und die Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) verabschiedet. Das Gesamtziel 

besteht für die FFH-Arten sowie für alle europäischen Vogelarten darin, einen günstigen 

Erhaltungszustand zu bewahren, beziehungsweise die Bestände der Arten langfristig zu 

sichern. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die EU über die beiden genannten Richtlinien zwei 

Schutzinstrumente eingeführt: Das Schutzgebietssystem NATURA 2000 sowie die strengen 

Bestimmungen zum Artenschutz. 

Die artenschutzrechtlichen Vorschriften betreffen dabei sowohl den Schutz von Tieren und 

Pflanzen als auch den Schutz ihrer Lebensstätten. Sie gelten gemäß Art. 12 FFH-RL für alle 

Arten des Anhangs IV beziehungsweise gemäß Art. 5 V-RL für alle europäischen Vogel-

arten. Anders als das Schutzgebietssystem NATURA 2000 gelten die strengen Artenschutz-

regelungen flächendeckend – also überall dort, wo die betroffenen Arten vorkommen. 

 

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Mit der Novelle des BNatSchG Dezember 2008 hat der Gesetzgeber das deutsche Arten-

schutzrecht an die europäischen Vorgaben angepasst und diese Änderungen auch in der 

Neufassung des BNatSchG vom 29. Juli 2009 übernommen. In diesem Zusammenhang 

müssen seither die Artenschutzbelange bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und 

Zulassungsverfahren entsprechend den europäischen Bestimmungen geprüft werden. 

Die rechtliche Grundlage dieses artenschutzrechtlichen Fachbeitrages bildet das Bundes-

naturschutzgesetz – BNatSchG – in der Fassung vom 29. Juli 2009 [BGBl. I S. S. 2542], das 

am 01.03.2010 in Kraft getreten ist. Der Artenschutz ist in den Bestimmungen der §§ 44 und 

45 BNatSchG verankert. 

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind 

folgendermaßen gefasst: 
 

„Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzten oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-

men, zu beschädigen oder zu zerstören, 
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2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die 

Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs- 

formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 

zerstören (Zugriffsverbote).“ 
 

Diese Verbote sind um den Absatz 5 ergänzt, mit dem bestehende und von der Euro-

päischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen 

Vorschriften der FFH- und Vogelschutzrichtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden 

sollen, um akzeptable und im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Ver-

botsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen: 
 

1. Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im 

Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches 

zulässig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe 

der Sätze 2 bis 5.  

2. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/ 43/EWG aufgeführte Tierarten, 

europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung 

nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot 

des Absatzes 1 Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare 

Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 

Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang weiterhin erfüllt wird. 

3. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Kompensationsmaßnahmen (CEF-

Maßnahmen) festgesetzt werden. 

4. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG 

(FFH-Richtlinie) aufgeführten Arten gilt Satz 2 und 3 entsprechend. 

5. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durch-

führung eines Eingriffs oder Vorhabens ein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und 

Vermarktungsverbote nicht vor. 
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Entsprechend dem obigen Absatz 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 

BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des 

Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG nur für 

die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie europäische 

Vogelarten. 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der 

gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen die Ausnahmevoraussetzungen 

des § 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben sein. 

Dieser Absatz regelt die Ausnahmevoraussetzungen, die bei Einschlägigkeit von Verboten 

zu erfüllen sind. „Die nach Landesrecht für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen 

Behörden können von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen 

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheb-

licher wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen 

Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließ-

lich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich 

günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-

schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn 

1. „zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und 

2. sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert (soweit 

nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforderungen 

enthält. Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der 

Richtlinie 79/409/EWG sind zu beachten.)“ 

 

1.3 Anlass und Aufgabenstellung 

Zum Plangebiet wurde bereits in 2011 (12.12.2011) ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

vom Büro OLAF erstellt. Zwischenzeitlich wurden alle verfallenen Gebäude, des ehemaligen 

„Gut Gartenbau“, die 1993 außer Betrieb genommen wurden, abgerissen. Aus artenschutz-

rechtlichen Gründen wurden die ehemaligen Wasserhochbehälter und die Trafostation erhal-
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ten und zu Ersatzlebensstätten für verschiedene Vogel- (insbesondere Sperling und Rauch-

schwalbe) und Fledermausarten umgebaut. Außerdem wurden Lampenmasten mit Lampen-

kästen erhalten, die von Dohlen besiedelt waren und mit Dohlenkästen ausgestattet bzw. 

Dohlenmasten aufgestellt. Die besiedelten Lampen- und Dohlenmasten sind jedoch in 2016 

zerstört worden und damit auch die Ersatzlebensstätten. 

Inzwischen wurde der Bebauungsplan entsprechend der Änderung des Straßennamens von 

„An den Gewächshäusern“ in „Am Elisenpark“ umbenannt. Die Zielstellung der Planung und 

der Geltungsbereich haben sich jedoch nicht geändert. Im Rahmen der Umsetzung des Be-

bauungsplans sollen Gewerbe-, Mischgebiets- und Wohnbauflächen erschlossen werden. 

Die gewerbliche Nutzung wird auf bereits vorhandenen bzw. brachgefallenen Gewerbestand-

orten stattfinden. Im südlichen Teil des Plangebietes liegen Flächen für Ausgleichmaßnah-

men, die in Form einer Parkanlage gestaltet werden sollen. 

Das Plangebiet wird vom Einkaufszentrum „Elisenpark“, landwirtschaftlichen Nutzflächen, ei-

ner Wohnbebauung, einer Kleingartenanlage und dem Naturschutzgebiet „Eldena“ (Teil des 

FFH- Gebiets „Wälder um Greifwald“) eingerahmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Plangebiet liegt am südöstlichen Stadtrand von Greifswald, westlich und östlich der 

Straße „Am Elisenpark“. Es handelt sich um die ehemaligen Betriebsflächen des „Gut Gar-

Abb. 2   Plan- bzw. Untersuchungsgebiet (grob umrissen) und nähere Umgebung 
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tenbau“. Westlich der Straße liegen ehemalige Betriebsgebäude, die inzwischen gewerblich 

genutzt werden. Die ungenutzten Betriebsflächen werden inzwischen landwirtschaftlich ge-

nutzt. Östlich der Straße liegen ausgedehnte ruderale Staudenfluren, die mit Einzelbäumen 

und mesophilen Laubgebüschen durchsetzt sind. Im Osten und Süden wird das Plangebiet 

von einem Graben begrenzt, der im südlichen Bereich sehr extensiv bis gar nicht unterhal-

ten wird und weiter nach Norden hin eine intensive Unterhaltung erfährt. 
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Im Rahmen der Erstellung der Genehmigungsunterlagen sind mögliche Vorkommen sowie 

die Betroffenheit artenschutzrechtlich relevanter Tier- und Pflanzenarten durch das Vorhaben 

zu überprüfen. Die artenschutzrechtliche Prüfung stellt die Ergebnisse der Erfassungen und 

Betrachtungen dar und dient den Genehmigungsbehörden als Entscheidungsgrundlage. 

Ziel ist es, die aus artenschutzrechtlicher Sicht relevanten Konfliktpotenziale zusammenzu-

fassen und diesen mögliche Vermeidungsmaßnahmen bzw. vorgezogene Ausgleichsmaß-

Abb. 3-13   Ansichten des Plangebietes 
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nahmen (sog. CEF-Maßnahmen) gegenüberzustellen. Auf diese Weise soll die Notwendig-

keit der Zulassung von Ausnahmen von den Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG sei-

tens der zuständigen Naturschutzbehörde bzw. der Beantragung einer Befreiung gemäß § 

67 BNatSchG ermittelt werden. 

 

1.4 Bearbeitungsschritte 

In einem ersten Bearbeitungsschritt wird das Eintreten einschlägiger Verbotstatbestände 

zunächst überprüft. In der Beurteilung, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände eintre-

ten, werden somit Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen einbezogen. Vor-

kehrungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen setzen am Projekt an. Sie führen dazu, 

dass Projektwirkungen entweder vollständig unterbleiben oder soweit abgemildert werden, 

dass - auch individuenbezogen - keine erhebliche Einwirkung auf geschützte Arten erfolgt. 

Lassen sich Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen der vorhabenbedingt betrof-

fenen Lebensräume nicht vermeiden, wird ggf. die Durchführung von vorgezogenen Aus-

gleichsmaßnahmen im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG in Betracht gezogen (sog. CEF-

Maßnahmen). Diese dienen zum Erhalt einer kontinuierlichen Funktionalität betroffener Le-

bensstätten. Können solche vorgezogenen Maßnahmen mit räumlichem Bezug zu betroffen-

en Lebensstätten den dauerhaften Erhalt der Habitatfunktion und ein entsprechendes Be-

siedlungsniveau gewährleisten, liegt gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG kein Verstoß gegen die 

einschlägigen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor. 

 

1.5 Wirkungen 

Die potenziellen Wirkungen des Vorhabens auf Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie so-

wie auf alle heimischen Vogelarten sind Ausgangspunkt für die Ermittlung und Darstellung 

der umwelterheblichen Auswirkungen. Hierzu werden die unmittelbar durch das Vorhaben 

verursachten bau-, anlage- und betriebsbedingten direkten und indirekten Wirkungen auf die 

artenschutzrechtlich relevanten Tierarten untersucht. 

Baubedingte Wirkungen 

Baubedingte Auswirkungen sind kurzzeitiger Natur und belasten nur vorübergehend die Um-

welt. Sie werden verursacht z. B. durch Errichten von Lagerplätzen, Erd- und Gründungsar-

beiten, Baustellenverkehre sowie Geländemodellierungen. Es ist davon auszugehen, dass 

Arbeitsstreifen und Baustelleneinrichtungen nur innerhalb der Flächenausweisungen des Be-

bauungsplanes angeordnet und die gesetzlichen Regelungen (Landesbauordnung, Abfallge-

setz, Baustellenverordnung) eingehalten werden. 
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Eine befestigte Zufahrt zum Plangebiet besteht über die vorhandene Straße. Zusätzliche In-

anspruchnahmen von Böden und Vegetationen für den Baustellenverkehr sind nicht erforder-

lich. Die Bauherren haben während der Bauphase dafür Sorge zu tragen, dass der Baustel-

lenverkehr unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen insbesondere zum Immissions-

schutz erfolgt. 

Folgende baubedingte Wirkungen sind zu erwarten: 

- Zeitweise Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtungen, Lager-

plätze und Baustellenzufahrten. 

- Temporäre Lärmemission und Erschütterungen bei den Bautätigkeiten zur Er-

richtung neuer Baulichkeiten und Anlagen sowie durch den zunehmenden 

Baustellenverkehr. 

- Temporäre Scheuchwirkungen für Tiere. 

- Temporäre Schadstoffemissionen durch Baustellenverkehr und Betriebsmittel. 

- Temporäre optische Störung durch Baufahrzeuge sowie Baustoff- und Rest-

mittellagerungen. 

Für Schutzgebiete zeichnen sich keine baubedingten Wirkungen durch das Planvorhaben 

ab. 

Anlagenbedingte Wirkungen 

Durch die beabsichtigte Bebauung und die Schaffung befestigter Flächen kommt es zu einer 

weiteren Bodenversiegelung. Es findet ein Funktionsverlust auf diesen Flächen statt. Durch 

die Neuversiegelung geht Boden als Standort für Pflanzen und Lebensraum von Tieren ver-

loren. Weitere Anlagebedingte Wirkungen sind: 

- Veränderung der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen (z. B. Entfernung 

bzw. Veränderung der Vegetation, Bodenauftrag und -abtrag, Bodenverdich-

tung); 

- Flächenbeanspruchung durch die Anlage von Verkehrsflächen und baulichen 

Anlagen (Inanspruchnahme der vorhandenen Biotoptypen, die in andere Bio-

toptypen umgewandelt werden. Dadurch kommt es zum Verlust von Gesamt- 

bzw. Teillebensräumen der Flora und Fauna). 

- Zerstörung von Lebensstätten durch Rodung von Gehölzen 

- visuelle Beeinträchtigungen durch bauliche Anlagen 

Für Schutzgebiete zeichnen sich keine anlagebedingten Wirkungen durch das Planvorhaben 

ab. 
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Betriebsbedingte Wirkungen 

Betriebsbedingte Wirkungen ergeben sich aus den geplanten Nutzungen als Gewerbe-, 

Misch- und Wohngebiet. Erhebliche Störwirkungen sind auf Grund der vorhandenen benach-

barten Gewerbe-, Misch- und Wohngebiete bzw. anderer Nutzungen (Kleingärten, Landwirt-

schaft) nicht zu erwarten bzw. die betriebsbedingten Wirkungen besitzen nur eine geringe 

Reichweite.  

Für das Schutzgebiet NSG Eldena bzw. für den entsprechenden Teil des FFH-Gebiets 1946-

401 „Wälder um Greifswald“ bzw. das EU-Vogelschutzgebiet 1946-401 „Eldena bei Greifs-

wald“ ist eine steigende Nutzung als Erholungsort durch die steigende Anwohnerzahl im 

nahen Umfeld des Schutzgebietes zu erwarten, die mit Störungen der Fauna verbunden ist. 

Für die vorhandenen Ersatzlebensstätten Artenschutzhaus ehem. Trafo und Fledermauswin-

terquartier ehem. Wasserhochbehälter ist erfahrungsgemäß ebenfalls mit zunehmenden Stö-

rungen durch z. B. Vandalismus zu rechnen. 

 

2. Relevanzprüfung (siehe Anlage) 

Die Ableitung der relevanten Artenkulissen erfolgt in Tabellenform (siehe Anlage). Für die 

Abschichtung der Arten des Anhang IV der FFH-RL und der Europäischen Vogelarten wur-

den die Tabellen aus den Arbeitshilfen des LUNG M-V zugrunde gelegt. In den Tabellen in 

der Anlage werden jene Arten gekennzeichnet, für die nachfolgend eine vertiefende Betrach-

tung in Form von Steckbriefen erfolgt. Für die anderen FFH-Arten erfolgt eine kurze Begrün-

dung, warum sie von den weiteren Prüfschritten ausgeschlossen werden.  

Durch die Baumaßnahmen, die Flächenbeanspruchung und Gehölzrodungen können ge-

schützte Tierarten erheblich gestört oder getötet werden bzw. können deren Lebensstätten 

zerstört werden. Eine Betroffenheit insbesondere folgender Tiergruppen ist zu erwarten bzw. 

möglich: Amphibien, Reptilien, Falter, Fledermäuse und Vögel. 

 

 

3. Datenquellen der Bestandsanalyse 

Das Plangebiet wurde im Juli 2016 begangen. Es wurde das mögliche Vorkommen und das 

Gefährdungspotential geschützter oder gefährdeter Tier- und Pflanzenarten an Hand der 

Biotopausstattung und der Ortslage beurteilt. Zudem wurden Bestandsdaten recherchiert 

(NABU Kreisverband Greifswald: Fachgruppe Fledermausschutz, Feldherpetologie, Ornitho-
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logie mündl.) und das Landschaftsinfo rmationssystem Mecklenburg-Vorpommern, kurz LIN-

FOS M-V, bzw. das Kartenportal Umwelt M-V ausgewertet. 

Eigene Erfassungen waren auf Grund des kurzen Untersuchungszeitraumes im Juli nur we-

nige bzw. wenig aussagekräftig möglich. Es wurden jeweils zwei Begehungen zur Erfassung 

von Amphibien und Reptilien durchgeführt und zwei Beobachtungen bzw. Revierkartierungen 

von Vögeln und eine Erfassung von Fledermäusen mittels automatischer Aufzeichnungssys-

teme (Batcorder). 

 

3.1 Vögel 

Die Erfassung der Brutvogelfauna erfolgte mittels der Revierkartierungsmethode (u. a. BIBBY 

et al. 1995). Hierzu wurde das Untersuchungsgebiet vollständig zu Fuß begangen. Es wur-

den sämtliche Vögel mit territorialem oder brutbezogenem Verhalten (z. B. Balzflüge, Ge-

sang, Nestbau, Fütterung) kartiert. Zusätzlich wurden nahrungssuchende und fliegende Tiere 

erfasst. Die artspezifische Erfassung und Auswertung wurde nach SÜDBECK et al. (2005) 

durchgeführt. 

 

3.2 Amphibien/ Reptilien 

Die Erfassung dieser Tiergruppen ist kaum standardisiert. Vor allem bei der Sichtsuche hän-

gen Nachweise neben der lokalen Bestandsgröße stark von der Erfahrung des Erfassers und 

der Witterung ab. Die Witterung ist entscheidend für die Aktivität der Tiere.  

Zur Kartierung im Plangebiet wurde die Sichtbeobachtung angewendet, wobei bestimmte 

Wegstrecken und potentielle Habitate wiederholt langsam abgegangen wurden. 

Fangzäune, Bodenfallen, künstliche Verstecke kamen nicht zum Einsatz. 

 

3.3 Fledermäuse 

Es wurde das Echtzeitaufzeichnungssystem Batcorder 2.0 (500 kHz sample-Rate) der eco-

Obs GmbH eingesetzt. Mit den Computerprogrammen bcAnalyze bzw. batIdent der ecoObs 

GmbH wurden Sonagramme von den Lauten erstellt und zur Artbestimmung vermessen. Als 

Bestimmungsliteratur der Fledermausortungs- aber auch Soziallaute bzw. zur Überprüfung 

der Ergebnisse der automatischen Artzuordnung durch die Software batIdent wurde v. a. 

SKIBA (2009), PFALZER (2007), RUSS et al. (2012) und NEIL et al. (2014) verwandt. 
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4. Erfassungsergebnisse/ Potentialeinschätzung 

Es konnten keine geeigneten oder besiedelten Höhlungen in Gehölzen festgestellt werden 

bzw. keine Besiedlungshinweise, entsprechend fehlen Hinweise auf Vorkommen von xylo-

bionten Käferarten, Baumhöhlungen besiedelnde Fledermaus- und Vogelarten. 

  

4.1 Amphibien 

Auf Grund des kurzen und wenig geeigneten Erfassungszeitraumes kann zu Vorkommen 

von Amphibien nur wenig mehr als eine Potentialeinschätzung an Hand der Biotopausstatt-

ung vorgenommen werden. Dennoch konnten die Arten Laubfrosch, Moorfrosch und Erd-

kröte beobachtet bzw. verhört werden. Auf Grund der Biotopausstattung sind außerdem Vor-

kommen von Wasser- bzw. Teichfrosch, des Grasfrosches und von Teich- und Kammmolch 

möglich. An Amphibienschutzzäunen an der Hainstraße bzw. am Dorfteich gelangen außer-

dem Einzelnachweise der Rotbauchunke und der Knoblauchkröte. 

Mit Ausnahme des Grabens handelt es sich um terrestrische Teillebensräume. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung durch das Vorhaben ist für den Laubfrosch zu erwarten, 

insbesondere durch Rodung von Gehölzen, die während der Vegetationsperiode als Rufwar-

ten genutzt werden. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung von Massenwanderungen ist auf Grund des Fehlens von 

geeigneten Laichgewässern nicht zu erwarten. Jedoch werden terrestrische Teillebensräume 

in Anspruch genommen. 

Bei einer verkehrlichen Erschließung des Plangebietes über die Hainstraße, welche aktuell 

jedoch nicht Bestandteil der Planung ist, ist mit erheblichen Tötungen insbesondere während 

der Wanderungszeiten zu rechnen. 

 

4.2 Reptilien 

Reptilien konnten aktuell nicht nachgewiesen werden. Der Untersuchungszeitraum ist jedoch 

ungenügend bzw. ungeeignet. Auf Grund der Biotopausstattung können Vorkommen der 

Zauneidechse, Waldeidechse und Ringelnatter nicht ausgeschlossen werden. Eidechsen 

sind insbesondere im Bereich der Betonwegeplatten bzw. der nahegelegenen Ruderalfläch-

en und der Wasserhochbehälter bzw. nahe des Waldes (NSG Eldena) zu vermuten. 

 

4.3 Fledermäuse 

Die Ersatzlebensstätten Trafo und Wasserhochbehälter werden von Zwergfledermäusen als 

Sommer- und Winterquartier genutzt. Sommerquartiernutzungen durch weitere Arten sind 
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möglich, z. B. durch die Mückenfledermaus, Rauhhautfledermaus und das Braune Langohr. 

Die Wasserhochbehälter werden inzwischen im Winter von den Arten Braunes Langohr, 

Wasserfledermaus, Fransenfledermaus und Großes Mausohr besiedelt. 

Das Plangebiet wird von verschiedenen Arten als Jagdhabitat genutzt, mittels Analyse aufge-

zeichneter Laute bzw. Detektorbeobachtungen konnten die Arten Zwerg-, Mücken-, Rauh-

haut-, Fransen-, Breitflügelfledermaus und Großer Abendsegler nachgewiesen werden. 

Beeinträchtigungen der vorhandenen Fledermausquartiere (Trafo- und Wasserhochbehälter) 

sind durch deren Vandalismusgefährdung zu erwarten. Zudem stellen Katzen, deren Prä-

senz mit der Wohnbebauung zunehmen wird, für Fledermausquartiere eine nicht unerheb-

liche Gefährdung dar. Störungen in der Quartier- und Jagdhabitatnutzung sind für einige 

Arten insbesondere durch Lichtemissionen möglich. Zudem gehen Jagdhabitate verloren 

bzw. werden verändert. Verschiebungen im Artenspektrum sind möglich. Die Ruderalflächen 

verlieren insbesondere ihre Attraktivität für Fransenfledermäuse. 

 

4.4 Vögel 

Auf Grund des kurzen und nicht idealen Erfassungszeitraumes kann zu Vorkommen von 

Brutvögeln nur wenig mehr als eine Potentialeinschätzung an Hand der Biotopausstattung 

vorgenommen werden. Dennoch konnten einige Brutvogelarten festgestellt werden. Der ehe-

malige Trafo wird inzwischen von bis zu 6 Brutpaaren der Rauschschwalbe genutzt, Einzel-

nester befinden sich auch in den Zugängen der zwei Wasserhochbehälter. Die angelegten 

Nistplätze des Trafos werden zudem von einer kleinen Kolonie des Feldsperlings genutzt. 

Während der Begehungen konnten keine Dohlen festgestellt werden. Die Lampenmasten mit 

den Dohlenbrutplätzen und die Nistkästen am Trafo wurden zerstört. Im nördlichen Bereich 

des Plangebietes befinden sich weitere Dohlenmasten auf einer Fläche, die ebenfalls bebaut 

werden soll. Als Brutvögel konnten außerdem der Stieglitz und der Zaunkönig nachgewiesen 

werden. Beobachtet bzw. verhört werden konnten ebenfalls die Arten Goldammer und Bach-

stelze. Brutplätze dieser Arten sind im Plangebiet demnach wahrscheinlich. Als Nahrungs-

gast wurde zeitweise der Turmfalke festgestellt. Auf Grund der Biotopausstattung sind weite-

re Artvorkommen möglich, insbesondere Strauch- und Gebüschbrüter, darunter der Neuntö-

ter. 
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5.  Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 

ökologischen Funktionalität 

Folgende Maßnahmen zur Abwendung der Einschlägigkeit artenschutzrechtlicher Verbotstat-

bestände sind vorgesehen und werden bei der weitergehenden Konfliktanalyse entsprech-

end berücksichtigt: 

5.1 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

V1 Um Tötungen, Verletzungen und erhebliche Störungen von möglichen Brutvögeln und 

Laubfröschen zu vermeiden, dürfen Rodungen nur im Zeitraum von Oktober bis März 

durchgeführt werden. 

V2 Um Störungen, Verletzungen und Tötungen zu vermeiden, sind während der Haupt-

Wanderungszeiten von Amphibien, im Zeitraum September/Oktober und März/April, 

Amphibienschutzzäune um Baugruben aufzustellen oder es dürfen keine Baugruben 

angelegt werden. 

V3 Biotopverändernde Maßnahmen (Baufeldfreimachung: Rodungen, Mahd, Planierung-

en etc.) im Zusammenhang mit der geplanten Bebauung dürfen nur im Zeitraum von 

Oktober bis März durchgeführt werden, um Tötungen, Verletzungen und erhebliche 

Störungen von Reptilien zu vermeiden. 

V4 Um zunehmende Störungen an den bestehenden Ersatzlebensstätten ehem. Trafo 

und ehem. Wasserhochbehälter zu vermeiden, ist dieses Areal weiträumig weitgeh-

end katzen- und vandalismussicher einzuzäunen (Stabmattenzaun, vgl. Boddenweg 

Bierkeller Eldena). Zum Schutz vor Lichtemissionen sind in Richtung der Bebauung 

im Nordwesten zweireihig heimische Bäume und Sträucher zu pflanzen, eine Be-

schattung der eingezäunten Fläche ist dabei durch einen entsprechenden Abstand 

weitgehend zu vermeiden. 

 

5.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ök ologischen Funktionalität 

(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen - CEF-Maßnahmen) 

Für die Flächen auf denen die CEF-Maßnahmen umgesetzt werden ist eine Grunddienstbar-

keit einzutragen. 

CEF1 Die zerstörten Ersatzlebensstätten Dohlenmasten/ Dohlenkästen und die Dohlenbrut-

plätze in den ebenfalls zerstörten Lampenmasten sind im Bereich der ehem. Wasser-

hochbehälter zu ersetzen. Auf Grund des bereits eingetretenen Brutausfalls sind 14 

witterungsbeständige Brutplätze notwendig, die an Masten in mind. 8 m Höhe zu 
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montieren sind. Je Mast sollten maximal drei Kästen montiert werden. Die bestehen-

den drei Dohlenmasten mit den vorhandenen Kästen im nördlichen Bereich des Plan-

gebietes sind im Fall einer Bebauung dieses Bereiches außerhalb der Brutzeit, d. h. 

bis Ende Februar, umzusetzen. Die Masten sind in Abstimmung mit einem Sachver-

ständigen im Bereich der Wasserhochbehälter aufzustellen. 

CEF2 Für Reptilien (Zauneidechse) ist das Areal um den ehem. Trafo und die Wasserhoch-

behälter (mind. 5.000 m²) durch regelmäßige Mahd (2 x pro Jahr) und Beräumung 

des Mähgutes offenzuhalten. Einmalig ist der vorhandene Wurzelfilz aufzubrechen, 

ggf. abzuplagen und wird das Areal nach einer tiefen Mahd mit einer 15 bis 20 cm 

starken Sandschicht abgedeckt und danach der Selbstbegrünung überlassen. Zudem 

sind Versteckplätze durch eine 10 m lange, mind. 1,20 cm hohe und mind. 1 m breite 

Trockenmauer anzulegen. Auf den Wasserhochbehältern wird nur eine Sandschicht 

aufgetragen, denn durch das Abplagen könnte der Frostschutz beeinträchtigt werden. 

CEF3 Auf einer ca. 3,5 ha großen Fläche südöstlich der Wasserhochbehälter wird in gleich-

en Teilen eine Ruderalfläche (1 Mahd alle 3 Jahre mit Beräumung des Mähgutes) und 

eine extensiv gepflegte Wiesenfläche (einschürig) mit einem lockeren Baumbestand, 

randlichen Heckenstreifen (Länge mind. 400 m, zweireihig) und einem besonnten na-

turnahen Kleingewässer angelegt (mind. 20 m im Durchmesser), um Jagdhabitate/ 

Nahrungsräume und störungsarme Bereiche für Amphibien, Fledermäuse und Vögel 

zu schaffen. Die Funktionalität wird mit der Fertigstellung der Anlage erreicht, denn es 

soll keine Fortpflanzungsstätte geschaffen werden, sondern eine Aufwertung des 

Jagdhabitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 14   Schematische Darstellung der Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen 
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6. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Ar ten 

Das Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG im Zuge des Vorhabens wird 

nachfolgend unter Berücksichtigung der vorangehend beschriebenen Vermeidungsmaßnah-

men untersucht. Aus Effektivitätsgründen und zur Vermeidung unnötiger Redundanzen wer-

den Aussagen, wo zutreffend, nicht artbezogen erläutert, sondern auf Artengruppen ange-

wendet. Werden Verbote erfüllt, wird überprüft, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzung-

en für die ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG in Über-

einstimmung mit den Vorgaben des Art. 16 abs. 1 FFH-RL vorliegen (d. h. Verweilen der Po-

pulationen betroffener Arten trotz Ausnahmeregelung in einem günstigen Erhaltungszu-

stand). 

Grundlage für die folgende artenschutzrechtliche Bewertung vorhabenbedingter Beeinträch-

tigungen sind die aus den Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

zusammenfassend abgeleiteten Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbote. 

 

6.1  Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhan g IV der FFH-Richtlinie und der 

europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz -Richtlinie 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 

i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 19 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote: 

Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwick-

lungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion 

der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räum-

lichen Zusammenhang gewahrt wird. 

Störungsverbot: Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 

Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht 

vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-

pulation führt. 

Europäischer Laubfrosch (Hyla arborea) 

Tierart nach Anhang IV der FFH-RL 

1 Grundinformationen 

Rote-Liste Status Deutschland: 3  M-V: 3     Art im UG:  nachgewiesen    potenziell möglich 

Der Laubfrosch beansprucht je nach saisonaler Aktivität sehr unterschiedliche aquatische und terrestrische Teille-
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Europäischer Laubfrosch (Hyla arborea) 

Tierart nach Anhang IV der FFH-RL 

bensräume. Im Plangebiet sind Laubfrösche in terrestrischen Teillebensräumen zu erwarten. Bäume und Sträucher 
dienen der Art häufig als Sitz- und Rufwarten. 

Lokale Population: 
Im Plangebiet konnten Einzeltiere verhört werden. Gehölze im Plangebiet werden als Sitz- und Rufwarten genutzt, 
geeignete Laichgewässer fehlen jedoch. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population kann im Plangebiet nicht sicher bewertet werden, da die Art nur in 
terrestrischen Teillebensräumen festgestellt wurde und Bestandserfassungen im Untersuchungszeitraum nicht 
durchgeführt werden konnten. 

2.1 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Mit der Tötung oder Verletzung von Individuen muss insbesondere bei Gehölzrodungen in den Sommermonaten 
gerechnet werden, diese können jedoch durch eine Bauzeitenregelung vermieden werden. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  

Um Tötungen, Verletzungen und erhebliche Störungen von Laubfröschen zu vermeiden, sind Rodungen nur im Zeit-
raum von Oktober bis März durchzuführen. 

Um Störungen, Verletzungen und Tötungen zu vermeiden, sind während der Haupt-Wanderungszeiten von Amphi-
bien, im Zeitraum September/Oktober und März/April, Amphibienschutzzäune um Baugruben aufzustellen oder dür-
fen keine Baugruben angelegt werden. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

       Tötungsverbot ist erfüllt:                ja            nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Erhebliche Störungen, d. h. Störungen, die sich auf den lokalen Bestand auswirken könnten, sind nicht zu erwarten, 
da keine Laichgewässer beeinträchtigt werden bzw. können durch eine Bauzeitenregelung vermieden werden. 
Ruhestätten bzw. terrestrische Teilhabitate und wahrscheinlich auch Überwinterungsplätze gehen jedoch verloren. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  

Um Tötungen, Verletzungen und erhebliche Störungen von Laubfröschen zu vermeiden, sind Rodungen nur im Zeit-
raum von Oktober bis März durchzuführen. 

Um Störungen, Verletzungen und Tötungen zu vermeiden, sind während der Haupt-Wanderungszeiten von Amphi-
bien, im Zeitraum September/Oktober und März/April, Amphibienschutzzäune um Baugruben aufzustellen oder dür-
fen keine Baugruben angelegt werden. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich:  

Auf einer ca. 3,5 ha großen Fläche südöstlich der Wasserhochbehälter, wird in gleichen Teilen eine Ruderalfläche (1 
Mahd alle 3 Jahre mit Beräumung des Mähgutes) und eine extensiv gepflegte Wiesenfläche (einschürig) mit einem 
lockeren Baumbestand, randlichen Heckenstreifen (Länge mind. 200 m, zweireihig) und einem besonnten naturnah-
en Kleingewässer angelegt (mind. 20 m im Durchmesser), um Ersatzlebensstätten bzw. Jagdhabitate/ Nahrungsräu-
me und störungsarme Bereiche für Amphibien, Fledermäuse und Vögel zu schaffen. 

       Störungsverbot ist erfüllt:                ja            nein 

2.3 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten des Laubfrosches kann nicht ausge-
schlossen werden. Es werden terrestrische Teilhabitate durch Versiegelung und Biotopveränderungen z. T. erheblich 
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Europäischer Laubfrosch (Hyla arborea) 

Tierart nach Anhang IV der FFH-RL 

beeinträchtigt. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich:  

Auf einer ca. 3,5 ha großen Fläche südöstlich der Wasserhochbehälter, wird in gleichen Teilen eine Ruderalfläche (1 
Mahd alle 3 Jahre mit Beräumung des Mähgutes) und eine extensiv gepflegte Wiesenfläche (einschürig) mit einem 
lockeren Baumbestand, randlichen Heckenstreifen (Länge mind. 200 m, zweireihig) und einem besonnten naturnah-
en Kleingewässer angelegt (mind. 20 m im Durchmesser), um Ersatzlebensstätten bzw. Jagdhabitate/ Nahrungsräu-
me und störungsarme Bereiche für Amphibien, Fledermäuse und Vögel zu schaffen. 

Schädigungsverbot ist erfüllt:            ja            nein 

 

Moorfrosch (Rana arvalis) 

Tierart nach Anhang IV der FFH-RL 

1 Grundinformationen 

Rote-Liste Status Deutschland: 2  M-V: 3     Art im UG:  nachgewiesen    potenziell möglich 

Moorfroschhabitate zeichnen sich durch hohe Grundwasserstände aus. Besiedelt werden dementsprechend vor 
allem Nasswiesen, Zwischen-, Nieder- und Flachmoore sowie Erlen- und Birkenbrüche. Die Laichgewässer sind zum 
Teil meso- bis dystroph. Die für Ostdeutschland durchgeführte Habitatanalyse von Laichgewässern nach SCHIEMENZ 
& GÜNTHER (1994) ergab eine deutliche Präferenz für Teiche, Weiher, Altwässer und Sölle, gefolgt von Gewässern in 
Erdaufschlüssen, Gräben, sauren Moorgewässern und Uferbereichen von Seen. Allerdings sollte der pH-Wert des 
Gewässers nicht zu niedrig liegen, da die Embryonen unterhalb eines Wertes von 4,5 absterben. 
Unter den Landhabitaten dominieren Sumpfwiesen und Flachmoore, sonstige Wiesen und Weiden sowie Laub- und 
Mischwälder (vor allem Au- und Bruchwälder), die in der Regel einen hohen Grundwasserstand aufweisen. 
Der Moorfrosch zählt zu den frühlaichenden Arten. Die Anwanderung zu den Laichgewässern findet statt, wenn über 
mehrere Nächte Lufttemperaturen von mehr als 10°C auftreten. So werden unter günstigen Bedingungen wandern-
de Moorfrösche manchmal bereits im Februar festgestellt (ZANGE 1997), der Großteil der Tiere findet sich jedoch erst 
im März am Laichgewässer ein, wobei die Männchen gewöhnlich einige Tage vor den Weibchen anwandern. 
Nach dem Ablaichen wandern die Tiere nicht sofort wieder ab, sondern verweilen teilweise mehrere Wochen in der 
Nähe des Laichgewässers. Die individuelle Aufenthaltsdauer beträgt im Mittel einen Monat (BÜCHS 1987). 
Die ersten umgewandelten Frösche können ab Juni festgestellt werden. Gelegentlich findet man frisch metamorpho-
sierte Tiere auch noch bis Anfang September. 
Jungtiere wandern oft weiter von den Laichgebieten weg (bis 1000 m) als die Adulten (bis 500 m) (vgl. GELDER & 
BUTGER 1987, GÜNTHER & NABROWSKI 1996). Im Herbst nähert sich ein Teil der Population wieder dem Laichgewäs-
ser, besonders ein Teil der Männchen überwintert auch darin. 

Lokale Population: 
Bei den Begehungen konnten im Plangebiet vereinzelt Moorfrösche festgestellt werden. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population kann im Plangebiet nicht sicher bewertet werden, da die Art nur in 
terrestrischen Teillebensräumen festgestellt wurde und Bestandserfassungen im Untersuchungszeitraum nicht 
durchgeführt werden konnten. 
In Mecklenburg-Vorpommern sind die Moorfroschbestände in den letzten Jahren durch großflächige Renaturierungs-
projekte und die Förderung der Kleingewässersanierung vielerorts bevorteilt worden. Damit dürfte der langfristige 
Abwärtstrend mittlerweile gebremst sein. Unverändert negativ entwickeln sich jedoch die Vorkommen in den groß-
flächigen, intensiv genutzten Agrarlandschaften. 

2.1 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
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Moorfrosch (Rana arvalis) 

Tierart nach Anhang IV der FFH-RL 

Zu Verletzungen oder Tötungen von Individuen kann es in der Bauphase durch Baufahrzeuge und Erdbewegungen 
kommen, insbesondere während der Hauptwanderungszeiten. Diese können aber durch eine Bauzeitenregelung 
weitgehend vermieden werden.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  

Um Störungen, Verletzungen und Tötungen zu vermeiden, sind während der Haupt-Wanderungszeiten von Amphi-
bien, im Zeitraum September/Oktober und März/April, Amphibienschutzzäune um Baugruben aufzustellen oder dür-
fen keine Baugruben angelegt werden. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja            nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Erhebliche Störungen, d. h. Störungen, die sich auf den lokalen Bestand auswirken könnten, sind nicht zu erwarten, 
da keine Laichgewässer beeinträchtigt werden bzw. können durch eine Bauzeitenregelung vermieden werden. 
Ruhestätten bzw. terrestrische Teilhabitate und wahrscheinlich auch Überwinterungsplätze gehen jedoch verloren. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  

Um Störungen, Verletzungen und Tötungen zu vermeiden, sind während der Haupt-Wanderungszeiten von Amphi-
bien, im Zeitraum September/Oktober und März/April, Amphibienschutzzäune um Baugruben aufzustellen oder dür-
fen keine Baugruben angelegt werden. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Auf einer ca. 3,5 ha großen Fläche südöstlich der Wasserhochbehälter, wird in gleichen Teilen eine Ruderalfläche (1 
Mahd alle 3 Jahre mit Beräumung des Mähgutes) und eine extensiv gepflegte Wiesenfläche (einschürig) mit einem 
lockeren Baumbestand, randlichen Heckenstreifen (Länge mind. 200 m, zweireihig) und einem besonnten naturnah-
en Kleingewässer angelegt (mind. 20 m im Durchmesser), um Ersatzlebensstätten bzw. Jagdhabitate/ Nahrungsräu-
me und störungsarme Bereiche für Amphibien, Fledermäuse und Vögel zu schaffen. 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja            nein 

2.3 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten des Laubfrosches kann nicht ausge-
schlossen werden. Es werden terrestrische Teilhabitate durch Versiegelung und Biotopveränderungen z. T. erheblich 
beeinträchtigt. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich:  

Auf einer ca. 3,5 ha großen Fläche südöstlich der Wasserhochbehälter, wird in gleichen Teilen eine Ruderalfläche (1 
Mahd alle 3 Jahre mit Beräumung des Mähgutes) und eine extensiv gepflegte Wiesenfläche (einschürig) mit einem 
lockeren Baumbestand, randlichen Heckenstreifen (Länge mind. 200 m, zweireihig) und einem besonnten naturnah-
en Kleingewässer angelegt (mind. 20 m im Durchmesser), um Ersatzlebensstätten bzw. Jagdhabitate/ Nahrungsräu-
me und störungsarme Bereiche für Amphibien, Fledermäuse und Vögel zu schaffen. 

Schädigungsverbot ist erfüllt:            ja            nein 
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Nördlicher Kammmolch (Triturus cristatus) 

Tierart nach Anhang II und IV der FFH-RL 

1 Grundinformationen 

Rote-Liste Status Deutschland: 3  M-V: 2     Art im UG:  nachgewiesen    potenziell möglich 

Hinsichtlich der Laichgewässerwahl besitzt die Art eine hohe ökologische Plastizität. Bevorzugt werden natürliche 
Kleingewässer (Sölle, Weiher, z. T. auch temporäre Gewässer) und Kleinseen, aber auch Teiche und Abgrabungs-
gewässer (Kies-, Sand- und Mergelgruben). Als optimale Habitate gelten größere Kleingewässer mit mehr als 0,5 m 
Wassertiefe auf schweren Böden (Mergel). Ein sonnenexponiertes Gewässer, gut entwickelte Submersvegetation, 
die jedoch auch eine ausreichend offene Wasserfläche frei lässt, ein reich strukturierter Gewässerboden (Äste, 
Steine) und ein fehlender bzw. geringer Fischbesatz wirken sich gleichfalls positiv auf die Besiedlung aus. 
Die terrestrischen Lebensräume liegen oft in unmittelbarer Nähe der Laichgewässer und sind meist weniger als 
1.000 m von ihnen entfernt. Als Landhabitate werden Laub- und Laubmischwälder, Gärten, Felder, Sumpfwiesen und 
Flachmoore, Erdaufschlüsse, Wiesen und Weiher sowie Nadelwälder genannt (SCHIMENZ & GÜNTHER 1994). Steine, 
Totholz, Kleinsäugerbaue und andere Kleinhöhlen, Lesestein-, Laub- und Reisighaufen sowie Holzstapel dienen als 
Tagesverstecke. Häufig liegen die Winterquartiere in ähnlichen, frostfreien Strukturen oder in tieferen Bodenschich-
ten der Landlebensräume. Der Kammmolch überwintert jedoch auch in Kellern und vereinzelt in Gewässern. 

Lokale Population: 
Auf Grund des Erfassungszeitraumes handelt es sich nur um eine Potentialeinschätzung zum Artvorkommen. Auf 
Grund der Biotopausstattung muss mit dem Vorkommen des Kammmolches gerechnet werden. Zudem sind 
Vorkommen aus der Umgebung bekannt. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population kann im Plangebiet nicht bewertet werden, da es sich nur um eine 
Potentialeinschätzung handelt. Bestandserfassungen konnten nicht durchgeführt werden. 

2.1 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Zu Verletzungen oder Tötungen von Individuen kann es in der Bauphase durch Baufahrzeuge und Erdbewegungen 
kommen, insbesondere während der Hauptwanderungszeiten. Diese können aber durch eine Bauzeitenregelung 
weitgehend vermieden werden.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  

Um Störungen, Verletzungen und Tötungen zu vermeiden, sind während der Haupt-Wanderungszeiten von Amphi-
bien, im Zeitraum September/Oktober und März/April, Amphibienschutzzäune um Baugruben aufzustellen oder dür-
fen keine Baugruben angelegt werden. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

       Tötungsverbot ist erfüllt:                ja            nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Erhebliche Störungen, d. h. Störungen, die sich auf den lokalen Bestand auswirken könnten, sind nicht zu erwarten, 
da keine Laichgewässer beeinträchtigt werden bzw. können durch eine Bauzeitenregelung vermieden werden. 
Ruhestätten bzw. terrestrische Teilhabitate und wahrscheinlich auch Überwinterungsplätze gehen jedoch verloren. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  

Um Störungen, Verletzungen und Tötungen zu vermeiden, sind während der Haupt-Wanderungszeiten von Amphi-
bien, im Zeitraum September/Oktober und März/April, Amphibienschutzzäune um Baugruben aufzustellen oder dür-
fen keine Baugruben angelegt werden. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Auf einer ca. 3,5 ha großen Fläche südöstlich der Wasserhochbehälter, wird in gleichen Teilen eine Ruderalfläche (1 
Mahd alle 3 Jahre mit Beräumung des Mähgutes) und eine extensiv gepflegte Wiesenfläche (einschürig) mit einem 
lockeren Baumbestand, randlichen Heckenstreifen (Länge mind. 200 m, zweireihig) und einem besonnten naturnah-
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Nördlicher Kammmolch (Triturus cristatus) 

Tierart nach Anhang II und IV der FFH-RL 

en Kleingewässer angelegt (mind. 20 m im Durchmesser), um Ersatzlebensstätten bzw. Jagdhabitate/ Nahrungsräu-
me und störungsarme Bereiche für Amphibien, Fledermäuse und Vögel zu schaffen. 

       Störungsverbot ist erfüllt:                ja            nein 

2.3 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten des Laubfrosches kann nicht ausge-
schlossen werden. Es werden terrestrische Teilhabitate durch Versiegelung und Biotopveränderungen z. T. erheblich 
beeinträchtigt. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich:  

Auf einer ca. 3,5 ha großen Fläche südöstlich der Wasserhochbehälter, wird in gleichen Teilen eine Ruderalfläche (1 
Mahd alle 3 Jahre mit Beräumung des Mähgutes) und eine extensiv gepflegte Wiesenfläche (einschürig) mit einem 
lockeren Baumbestand, randlichen Heckenstreifen (Länge mind. 200 m, zweireihig) und einem besonnten naturnah-
en Kleingewässer angelegt (mind. 20 m im Durchmesser), um Ersatzlebensstätten bzw. Jagdhabitate/ Nahrungsräu-
me und störungsarme Bereiche für Amphibien, Fledermäuse und Vögel zu schaffen. 

       Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja            nein 

 

 

Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Tierart nach Anhang IV der FFH-RL 

1 Grundinformationen 

Rote-Liste Status Deutschland: 3  M-V: 2     Art im UG:  nachgewiesen    potenziell möglich 

Die Zauneidechse gehört zu den am weitesten verbreiteten Reptilienarten. In Deutschland ist die Art ± flächen-
deckend verbreitet. Zauneidechsen bevorzugen offene, thermisch begünstigte, meist südexponierte Habitate (Ru-
deralflächen, Böschungen, Bahndämme, Aufschüttungen, Waldränder usw.). Optimalhabitate zeigen kleinräumige 
Mosaikstruktur aus offenen Sonnplätzen sowie ausreichend Rückzugsmöglichkeiten zur Feindvermeidung und 
Thermoregulation (Hecken, Steinhaufen, Totholz usw.). Die Hauptgefährdung besteht in der Lebensraumveränder-
ungen (Verlust von Kleinstrukturen und Landschaftsvielfalt, Eutrophierung). 

Lokale Population: 
Auf Grund der Biotopausstattung können Vorkommen der Art nicht ausgeschlossen werden. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population kann auf Grund der fehlenden Datengrundlage nicht sicher be-
wertet werden. In der kontinentalen Region wird der Erhaltungszustand der Art als unzureichend eingeschätzt. In 
Mecklenburg-Vorpommern hat die Zauneidechse erhebliche Bestandseinbußen hinnehmen müssen. Dadurch hat 
die Isolation der Bestände stark zugenommen. 

2.1 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Verletzungen und Tötungen von Individuen können durch biotopverändernde Maßnahmen z. B. Beseitigung von 
Versteck- und Sonnplätzen verursacht werden.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  

Biotopverändernde Maßnahmen (Rodungen, Mahd, Planierungen etc.) im Zusammenhang mit der geplanten Bebau-
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Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Tierart nach Anhang IV der FFH-RL 

ung werden nur im Zeitraum von Oktober bis März durchgeführt, um Tötungen, Verletzungen und erhebliche Stö-
rungen von Reptilien zu vermeiden. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Tötungsverbot ist erfüllt:                ja          nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Erhebliche Störungen sind möglich, da flächige Biotopveränderungen im Plangebiet zu erwarten sind. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  

Biotopverändernde Maßnahmen (Rodungen, Mahd, Planierungen etc.) im Zusammenhang mit der geplanten Bebau-
ung werden nur im Zeitraum von Oktober bis März durchgeführt, um Tötungen, Verletzungen und erhebliche Stö-
rungen von Reptilien zu vermeiden. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Für Reptilien (Zauneidechse) ist das Areal um den ehem. Trafo und die Wasserhochbehälter (mind. 5.000 m²) durch 
regelmäßige Mahd (2 x pro Jahr) und Beräumung des Mähgutes offenzuhalten. Einmalig ist der vorhandene Wurzel-
filz aufzubrechen, ggf. abzuplagen und wird das Areal nach einer tiefen Mahd mit einer 15 bis 20 cm starken Sand-
schicht abgedeckt und wird der Selbstbegrünung überlassen. Zudem sind Versteckplätze durch eine 10 m lange und 
mind. 1 m breite Trockenmauer anzulegen. Auf den Wasserhochbehältern wird nur eine Sandschicht aufgetragen, 
denn durch das Abplagen könnte der Frostschutz beeinträchtigt werden. 

Störungsverbot ist erfüllt:                ja          nein 

2.3 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Eine Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann nicht ausgeschlossen werden, da flächige Biotopver-
änderungen im Plangebiet zu erwarten sind. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Anlage einer mind. 1,50 m breiten, mind. 25 m langen und 1 m hohen Trockenmauer parallel zum Bahndamm. 

Für Reptilien (Zauneidechse) ist das Areal um den ehem. Trafo und die Wasserhochbehälter (mind. 5.000 m²) durch 
regelmäßige Mahd (2 x pro Jahr) und Beräumung des Mähgutes offenzuhalten. Einmalig ist der vorhandene Wurzel-
filz aufzubrechen, ggf. abzuplagen und wird das Areal nach einer tiefen Mahd mit einer 15 bis 20 cm starken Sand-
schicht abgedeckt und wird der Selbstbegrünung überlassen. Zudem sind Versteckplätze durch eine 10 m lange und 
mind. 1 m breite Trockenmauer anzulegen. Auf den Wasserhochbehältern wird nur eine Sandschicht aufgetragen, 
denn durch das Abplagen könnte der Frostschutz beeinträchtigt werden. 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja          nein 

 

Sammelsteckbrief Fledermäuse  
Tierarten nach Anhang II und IV der FFH-RL 

1 Grundinformationen 

Tiergruppe im UG:  nachgewiesen    potenziell möglich 

Fledermäuse nutzen Spalten, Nischen, Nistkästen und Höhlen an Felsen, Bäumen und Gebäuden als Wochenstu-
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Sammelsteckbrief Fledermäuse  
Tierarten nach Anhang II und IV der FFH-RL 

ben, sonstige Sommerquartiere und - bei geringem Frost - als Winterquartiere. Einige Arten sind im Flachland auf 
feuchte, unbeheizte, frostfreie und wenig genutzte Keller/Bunker als Winterquartier angewiesen. Bei nächtlichen 
Jagdflügen werden insektenreiche Flächen wie z. B. die Lufträume über Gewässern oder an Waldsäumen zur Nah-
rungssuche angeflogen. Die Flugkorridore verlaufen häufig entlang von strukturellen und linearen Leitlinien wie 
Waldrändern, Baumreihen, Hecken und Ufergehölzen von Gewässern. 

Lokale Population: 
Im Plangebiet konnten keine Baumquartiere festgestellt werden. Das ehem. Trafohaus und die Wasserhochbe-
hälter dienen verschiedenen Fledermausarten als Sommer- (Zwergfledermaus) und Winterquartier (Braunes 
Langohr, Wasser-, Fransenfledermaus und Großes Mausohr (FFH-Anhang II)). Als Jagdhabitat wird das Plan-
gebiet ebenfalls genutzt, festgestellt werden konnten die Arten Zwerg-, Mücken-, Rauhhaut-, Fransen-, Breitflügel-
fledermaus und Großer Abendsegler. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen kann auf Grund der unzureichenden Datenlage nicht bewertet 
werden, insbesondere weil zum Zeitpunkt der Erfassung keine Populationsparameter ermittelt werden konnten. 

Fledermäuse sind vielfachen Gefährdungen ausgesetzt, so dass durch Summationseffekte Populationseinbußen 
auch durch den Verlust von Einzelquartieren und Jagdhabitaten möglich sind.  

2.1 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Tötungen und Verletzungen von Fledermäusen sind im Plangebiet durch Störungen insbesondere in Winterquartieren 
möglich. Zudem ist eine Beschädigung oder Zerstörung von Ruhestätten von Fledermäusen durch den zunehmenden 
Besucherverkehr und damit oft einhergehenden Vandalismus an den bestehenden Quartiergebäuden zu prognosti-
zieren. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  

Um zunehmende Störungen an den bestehenden Ersatzlebensstätten ehem. Trafo und ehem. Wasserhochbehälter 
zu vermeiden, ist dieses Areal weiträumig weitgehend katzen- und vandalismussicher einzuzäunen (Stabmatten-
zaun, vgl. Boddenweg Bierkeller Eldena). Zum Schutz vor Lichtemissionen sind in Richtung der Bebauung im Nord-
westen zweireihig heimische Bäume und Sträucher zu Pflanzen, eine Beschattung der eingezäunten Fläche ist dabei 
durch einen entsprechenden Abstand weitgehend zu vermeiden. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Tötungsverbot ist erfüllt:                ja            nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Erhebliche Störungen von Fledermäusen in der Jagdhabitatnutzung sind durch die großflächigen Biotopverän-
derungen möglich. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich:  

Auf einer ca. 3,5 ha großen Fläche südöstlich der Wasserhochbehälter, wird in gleichen Teilen eine Ruderalfläche (1 
Mahd alle 3 Jahre mit Beräumung des Mähgutes) und eine extensiv gepflegte Wiesenfläche (einschürig) mit einem 
lockeren Baumbestand, randlichen Heckenstreifen (Länge mind. 200 m, zweireihig) und einem besonnten naturnah-
en Kleingewässer angelegt (mind. 20 m im Durchmesser), um Ersatzlebensstätten bzw. Jagdhabitate/ Nahrungsräu-
me und störungsarme Bereiche für Amphibien, Fledermäuse und Vögel zu schaffen. 

Störungsverbot ist erfüllt:                ja            nein 
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Sammelsteckbrief Fledermäuse  
Tierarten nach Anhang II und IV der FFH-RL 

2.3 Prognose des Schädigungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Ruhestätten von Fledermäusen ist durch den zunehmenden Besucherver-
kehr und damit oft einhergehenden Vandalismus an den bestehenden Quartiergebäuden zu prognostizieren. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  

Um zunehmende Störungen an den bestehenden Ersatzlebensstätten ehem. Trafo und ehem. Wasserhochbehälter 
zu vermeiden, ist dieses Areal weiträumig weitgehend katzen- und vandalismussicher einzuzäunen (Stabmatten-
zaun, vgl. Boddenweg Bierkeller Eldena). Zum Schutz vor Lichtemissionen sind in Richtung der Bebauung im Nord-
westen zweireihig heimische Bäume und Sträucher zu Pflanzen, eine Beschattung der eingezäunten Fläche ist dabei 
durch einen entsprechenden Abstand weitgehend zu vermeiden. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

       Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja            nein 

 

 

6.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Voge larten nach Art. 1 der Vogel-

schutz-Richtlinie 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VRL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 

i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 19 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  

Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Vögel oder ihrer Ent-

wicklungsformen.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 

Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-

menhang gewahrt wird. 

Störungsverbot: Erhebliches Stören von Vögeln während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 

Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht 

vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-

pulation führt. 

Sammelsteckbrief Baum-/Gebüsch-/ Nischen- und Höhle nbrüter 
(inkl. Dohle) 

Ökologische Gilde Europäische Vogelarten gemäß Art. 1 VS-RL 

1 Grundinformationen 

Tiergruppe im UG:  nachgewiesen    potenziell möglich 
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Sammelsteckbrief Baum-/Gebüsch-/ Nischen- und Höhle nbrüter 
(inkl. Dohle) 

Ökologische Gilde Europäische Vogelarten gemäß Art. 1 VS-RL 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von den sog. Baum-/Gebüschbrütern befinden sie in Hecken, Feldgehölzen und 
Gebüschen. Einige der Arten legen ihre Nester z. T. auch am Boden oder Bodennah an. Höhlen-/Nischenbrüter 
nutzen dagegen z. B. Specht- oder Fäulnishöhlen in Gehölzen oder Hohlräume oder Nischen an oder in Gebäu-
den. 

Lokale Population: 
Höhlungen in Gehölzen wurden im Plangebiet nicht gefunden, Nistplätze an oder in Gebäuden befinden sich an für 
den Artenschutz erhaltenden ehem. Trafo (Feldsperling, Dohle etc.). Darüber hinaus wiesen Lampenmasten einige 
Dohlenbrutplätze auf. Freibrüternester konnten nicht durch Sichtbeobachtung festgestellt werden, sind jedoch 
wahrscheinlich bzw. können in jeder Brutsaison neu angelegt werden. Als Brutvogel konnten außerdem der 
Stieglitz und der Zaunkönig ermittelt werden. Vorkommen von Goldammer und Bachstelze sind durch Sichtbeo-
bachtungen bzw. durch Verhören nachgewiesen. Weitere Arten sind zu erwarten bzw. wurden in der Vergang-
enheit festgestellt, z. B. der Neuntöter. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen kann auf Grund der unzureichenden Datenlage in Folge des 
kurzen Untersuchungszeitraumes nicht bewertet werden. Populationsparameter konnten nicht ermittelt werden. 

2.1 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Insbesondere durch Gehölzrodungen in der Brutzeit kann es zu Tötungen von Nestlingen und zur Zerstörung von 
Gelegen kommen. Tötungen und Verletzungen sind zudem durch Beschädigung oder Zerstörung von Nistkästen 
am ehem. Trafo durch den zunehmenden Besucherverkehr und damit oft einhergehenden Vandalismus zu prog-
nostizieren. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  

Um Tötungen, Verletzungen und erhebliche Störungen von möglichen Brutvögeln und Laubfröschen zu vermeiden, 
sind Rodungen nur im Zeitraum von Oktober bis März durchzuführen. 

Um zunehmende Störungen an den bestehenden Ersatzlebensstätten ehem. Trafo und ehem. Wasserhochbehälter 
zu vermeiden, ist dieses Areal weiträumig weitgehend katzen- und vandalismussicher einzuzäunen (Stabmat-
tenzaun, vgl. Boddenweg Bierkeller Eldena). 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

       Tötungsverbot ist erfüllt:                ja            nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Erhebliche Störungen von Vögeln in der Jagdhabitatnutzung sind durch die großflächigen Biotopveränderungen 
möglich. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich:  

Auf einer ca. 3,5 ha großen Fläche südöstlich der Wasserhochbehälter, wird in gleichen Teilen eine Ruderalfläche 
(1 Mahd alle 3 Jahre mit Beräumung des Mähgutes) und eine extensiv gepflegte Wiesenfläche (einschürig) mit 
einem lockeren Baumbestand, randlichen Heckenstreifen (Länge mind. 200 m, zweireihig) und einem besonnten 
naturnahen Kleingewässer angelegt (mind. 20 m im Durchmesser), um Ersatzlebensstätten bzw. Jagdhabitate/ 
Nahrungsräume und störungsarme Bereiche für Amphibien, Fledermäuse und Vögel zu schaffen. 

        Störungsverbot ist erfüllt:                ja            nein  
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Sammelsteckbrief Baum-/Gebüsch-/ Nischen- und Höhle nbrüter 
(inkl. Dohle) 

Ökologische Gilde Europäische Vogelarten gemäß Art. 1 VS-RL 

2.3 Prognose des Schädigungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Nistplätzen und Ruhestätten ist durch den zunehmenden Besucherver-
kehr und damit oft einhergehenden Vandalismus an den Gebäuden, die für den Artenschutz erhalten wurden, zu 
prognostizieren. Die zerstörten Dohlenmasten und beschädigte Nistkästen am ehem. Trafo belegen bereits eine 
aktuelle Vandalismusgefährdung. Außerdem gehen Nistplätze durch Gehölzrodungen und Biotopveränderungen 
verloren. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  

Um zunehmende Störungen an den bestehenden Ersatzlebensstätten ehem. Trafo und ehem. Wasserhochbe-
hälter zu vermeiden, ist dieses Areal weiträumig weitgehend katzen- und vandalismussicher einzuzäunen (Stab-
mattenzaun, vgl. Boddenweg Bierkeller Eldena).  

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Die zerstörten Ersatzlebensstätten Dohlenmasten/ Dohlenkästen und die Dohlenbrutplätze in den ebenfalls zer-
störten Lampenmasten sind zu ersetzen. Insgesamt sind 12 witterungsbeständige Brutplätze notwendig, die an 
Masten in mind. 8 m Höhe zu montieren sind. Je Mast sollten maximal drei Kästen montiert werden. Die bestehen-
den Dohlenmasten im nördlichen Bereich des Plangebietes sind im Fall einer Bebauung dieses Bereiches aus-
serhalb der Brutzeit umzusetzen. Die Masten sind in Abstimmung mit einem Sachverständigen auf einer Freifläche 
im Plangebiet oder in der Nähe des Plangebiets aufzustellen. 

Auf einer ca. 3,5 ha großen Fläche südöstlich der Wasserhochbehälter, wird in gleichen Teilen eine Ruderalfläche 
(1 Mahd alle 3 Jahre mit Beräumung des Mähgutes) und eine extensiv gepflegte Wiesenfläche (einschürig) mit 
einem lockeren Baumbestand, randlichen Heckenstreifen (Länge mind. 200 m, zweireihig) und einem besonnten 
naturnah-en Kleingewässer angelegt (mind. 20 m im Durchmesser), um Ersatzlebensstätten bzw. Jagdhabitate/ 
Nahrungsräume und störungsarme Bereiche für Amphibien, Fledermäuse und Vögel zu schaffen. 

       Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja            nein 

 

Turmfalke (Falco tinnunculus) 

Europäische Vogelart gemäß Art. 1 VS-RL 

1 Grundinformationen 

Rote-Liste Status Deutschland: -  M-V: -     Art im UG:  Brutvogel    Nahrungsgast 

Der Turmfalke ist eine anpassungsfähige Art, die in unterschiedlichen Lebensräumen zu finden ist. Generell mei-
den Turmfalken sowohl dichte geschlossene Waldbestände als auch völlig baumlose Steppen. In Mitteleuropa ist 
er ein häufiger Vogel der Kulturlandschaft, der überall dort leben kann, wo Feldgehölze oder Waldränder vorhan-
den sind. Grundsätzlich benötigt er zum Jagen freie Flächen mit niedrigem Bewuchs. 
Neben dem Vorhandensein von Nistgelegenheiten ist es vor allem das Vorhandensein von Beutetieren, das 
beeinflusst, welche Lebensräume vom Turmfalken besetzt werden. 
Der Turmfalke hat auch Stadtlandschaften als Lebensraum erobert. Er profitiert dabei davon, dass Jagd- und 
Bruthabitat nicht identisch sein müssen. In Städten brütende Falken müssen allerdings häufig weit fliegen, um 
Mäuse zu erjagen. Untersuchungen lassen darauf schließen, dass Turmfalken eine Entfernung bis zu fünf Kilo-
meter zu ihren Jagdplätzen tolerieren. 

Lokale Population: 
Der Turmfalke konnte regelmäßig als Nahrungsgast beobachtet werden. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen kann auf Grund der unzureichenden Datenlage in Folge des 
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Turmfalke (Falco tinnunculus) 

Europäische Vogelart gemäß Art. 1 VS-RL 

kurzen Untersuchungszeitraumes nicht bewertet werden. Populationsparameter konnten nicht ermittelt werden. 

2.1 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Tötungen und Verletzungen können ausgeschlossen werden, da sich im Plangebiet keine Brutplätze der Art 
befinden. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

       Tötungsverbot ist erfüllt:                ja            nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Eine erhebliche Störung in der Jagdhabitatnutzung ist durch die großflächige Biotopveränderung zu erwarten, denn 
die dicht bebauten Flächen sind für eine Bodenjagd nicht mehr geeignet bzw. die Nahrungsverfügbarkeit (z. B. 
Vorkommen der Feldmaus) wird stark eingeschränkt. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich:  

Auf einer ca. 3,5 ha großen Fläche südöstlich der Wasserhochbehälter, wird in gleichen Teilen eine Ruderalfläche 
(1 Mahd alle 3 Jahre mit Beräumung des Mähgutes) und eine extensiv gepflegte Wiesenfläche (einschürig) mit 
einem lockeren Baumbestand, randlichen Heckenstreifen (Länge mind. 200 m, zweireihig) und einem besonnten 
naturnahen Kleingewässer angelegt (mind. 20 m im Durchmesser), um Ersatzlebensstätten bzw. Jagdhabitate/ 
Nahrungsräume und störungsarme Bereiche für Amphibien, Fledermäuse und Vögel zu schaffen. 

        Störungsverbot ist erfüllt:                ja            nein  

2.3 Prognose des Schädigungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Nistplätzen und Ruhestätten ist nicht zu erwarten, da diese im Plangebiet 
fehlen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

       Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja            nein 

 

Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 

Europäische Vogelart gemäß Art. 1 VS-RL 

1 Grundinformationen 

Rote-Liste Status Deutschland: V  M-V: -     Art im UG:  Brutvogel    Nahrungsgast 

Die Rauchschwalbe lebt in der offenen Kulturlandschaft, wo es Bauernhöfe, Wiesen und Teiche gibt. Die Tiere 
verbringen den Sommer zwischen April und September oder Anfang Oktober in ihren Brutgebieten. Zum Brüten 
und für die Aufzucht der Jungen baut die Rauchschwalbe offene, schalenförmige Nester aus Schlammklümpchen 
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Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 

Europäische Vogelart gemäß Art. 1 VS-RL 

und Stroh auf einen Mauervorsprung oder Balken an der Wand in Ställen oder Scheunen und anderen offenen 
Innenräumen. 

Lokale Population: 
Die Rauchschwalbe hat die Ersatzbrutplätze im ehem. Trafo nach Abbruch der übrigen Gebäude des ehem. 
Gartenbaubetriebes erfolgreich besiedelt. Aktuell konnten 6 Brutpaare gezählt werden. Ansiedlungsversuche im 
Bereich der Zugänge in die Wasserhochbehälter sind starken Störungen durch Vandalismus ausgesetzt. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen ist gut, die Rauchschwalben profitieren von der guten 
Nahrungsverfügbarkeit auf Grund der vielgestaltigen Biotope im Umfeld. Durch anhaltenden Vandalismus sind 
die Brutplätze jedoch auf Dauer gefährdet. 

2.1 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Tötungen und Verletzungen sind durch Beschädigung oder Zerstörung von Nistplätzen im ehem. Trafo durch den 
zunehmenden Besucherverkehr und damit oft einhergehenden Vandalismus zu prognostizieren. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  

Um Tötungen, Verletzungen und erhebliche Störungen von möglichen Brutvögeln und Laubfröschen zu vermeiden, 
sind Rodungen nur im Zeitraum von Oktober bis März durchzuführen. 

Um zunehmende Störungen an den bestehenden Ersatzlebensstätten ehem. Trafo und ehem. Wasserhochbehälter 
zu vermeiden, ist dieses Areal weiträumig weitgehend katzen- und vandalismussicher einzuzäunen (Stabmat-
tenzaun, vgl. Boddenweg Bierkeller Eldena). 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

       Tötungsverbot ist erfüllt:                ja            nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Erhebliche Störungen von Vögeln in der Jagdhabitatnutzung sind durch die großflächigen Biotopveränderungen 
möglich. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich:  

Auf einer ca. 3,5 ha großen Fläche südöstlich der Wasserhochbehälter, wird in gleichen Teilen eine Ruderalfläche 
(1 Mahd alle 3 Jahre mit Beräumung des Mähgutes) und eine extensiv gepflegte Wiesenfläche (einschürig) mit 
einem lockeren Baumbestand, randlichen Heckenstreifen (Länge mind. 200 m, zweireihig) und einem besonnten 
naturnahen Kleingewässer angelegt (mind. 20 m im Durchmesser), um Ersatzlebensstätten bzw. Jagdhabitate/ 
Nahrungsräume und störungsarme Bereiche für Amphibien, Fledermäuse und Vögel zu schaffen. 

        Störungsverbot ist erfüllt:                ja            nein  

2.3 Prognose des Schädigungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Nistplätzen und Ruhestätten ist durch den zunehmenden Besucherver-
kehr und damit oft einhergehenden Vandalismus an den Gebäuden, die für den Artenschutz erhalten wurden, zu 
prognostizieren. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  

Um zunehmende Störungen an den bestehenden Ersatzlebensstätten ehem. Trafo und ehem. Wasserhochbe-
hälter zu vermeiden, ist dieses Areal weiträumig weitgehend katzen- und vandalismussicher einzuzäunen (Stab-
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Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 

Europäische Vogelart gemäß Art. 1 VS-RL 

mattenzaun, vgl. Boddenweg Bierkeller Eldena).  

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

       Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja            nein 

 

6.3 Bestand und Betroffenheit weiterer geschützter Arten, die keinen gemein-

schaftsrechtlichen Schutzstatus aufweisen 

Beeinträchtigungen weiterer geschützter Tierarten, die nicht gleichzeitig nach Anhang IV der 

FFH-Richtlinie oder gem. Art. 1 Vogelschutzrichtlinie geschützt sind, sind nicht zu erwarten. 

Vorkommen folgender Tierarten wurden festgestellt bzw. sind zu erwarten: 

 Teich- bzw. Wasserfrosch, Grasfrosch, Erdkröte, Ringelnatter und Waldeidechse. 

 

 

7. Gutachterliches Fazit  

Bei Beachtung der Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen (vgl. Abschnitt 5.1 und 5.2) kann 

dem Eintreten einschlägiger Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG begegnet wer-

den. Das Vorhaben ist somit nach den Maßgaben des § 44 Abs. 1 BNatSchG zulässig. 

Überblick Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

V1 Bauzeitenregelung zum Schutz von Brutvögeln und Laubfröschen – Rodungen nur im 

Zeitraum von Oktober bis März. 

V2 Bauzeitenregelung zum Schutz von Amphibien - Schutzzäune um Baugruben in den 

Haupt-Wanderungszeiten im Zeitraum März/April und September/Oktober. 

V3 Bauzeitenregelung zu biotopverändernden Maßnahmen - Baufeldfreimachung im 

Zeitraum Oktober bis März 

V4 Einzäunung der bestehenden Ersatzlebensstätten ehem. Trafo und ehem. Wasser-

hochbehälter zum Schutz vor Störungen und Pflanzung von Bäumen und Sträuchern 

zum Schutz vor Lichtemissionen. 

 

Überblick vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen - CEF-Maß nahmen 

CEF1 Schaffung von 12 Dohlenbrutplätzen (Dohlenmasten) und Umsetzung von bestehen-

den Dohlenmasten. 
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CEF2 Anlage eines Reptilienareal (mind. 5.000 m²) um den ehem. Trafo und die Wasser-

hochbehälter und Anlage einer Trockenmauer. 

CEF3 Anlage/Pflege von Ersatzlebensräumen auf einer ca. 3,5 ha großen Ruderal- und 

Wiesenfläche, Pflanzung von Gehölzen und Anlage eines Kleingewässers. 

 

 

8. Quellenverzeichnis 

Gesetze, Normen, Richtlinien 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bund esnaturschutzgesetz – BNatSchG) , vom 

29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), in Kraft getreten am 01.03.2010, zuletzt geändert durch Artikel 5 des 

Gesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148). 

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)  – Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflan-

zenarten. Vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258 (896)), geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 

29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542). 

Richtlinie 92/43/EWG  des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 

der wildlebenden Tier- und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie  - FFH-Richtlinie, ABl. L 206 

vom 22.7.1992, S. 7), geändert durch Richtlinie 97/62/ EG des Rates vom 27.10.1997, ABl. L 305/ 42ff 

vom 8.11.1997, geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1882/ 2003 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 29.09.2003, ABl. L 284/1 vom 31. 10.2003 sowie Richtlinie 2006/105/EG des Rates 

vom 20. November 2006 ABl. L 363/ S. 368ff vom 20.12.2006 

Richtlinie 2009/147/EG  des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über 

die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie). Amtsblatt der EU L 20/7 vom 

26.01.2010 
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Anlage 

Tab. 1   Relevanzprüfung für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name Empfindlichkeit gegenüber 
Projektwirkungen durch 
Vorhaben möglich 

Vorkommen bzw. potenzielles 
Vorkommen im Vorhabenge-
biet-Wirkraum/ Erfassung 

Prüfung der Verbotstatbestän-
de notwendig 

Amphibien 

Bombina bombina Rotbauchunke ja 
 

Gebiet nicht als Lebensraum 
geeignet, Erfassung nicht er-
forderlich 

Prüfung nicht notwendig 
 

Bufo calamita Kreuzkröte 

Bufo viridis Wechselkröte 

Pelobates fuscus Knoblauchkröte 

Rana dalmatina Springfrosch 

Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch 

Hyla arborea Laubfrosch ja Einzeltiere verhört Prüfung notwendig 
 

Rana arvalis Moorfrosch Einzeltiere beobachtet 

Triticus cristatus Kammmolch pot. Vorkommen 

Reptilien 

Coronella austriaca Schlingnatter ja Gebiet nicht als Lebensraum 
geeignet, Erfassung nicht er-
forderlich 

Prüfung nicht notwendig 

Emys orbicularis Europäische 
Sumpfschildkröte 

Lacerta agilis Zauneidechse ja pot. Vorkommen Prüfung notwendig 

Fledermäuse 

Eptesicus nilsonii Nordfledermaus ja Vorhaben liegt nicht im aktuellen 
Verbreitungsgebiet der Art, Er-
fassung nicht erforderlich 

Prüfung nicht notwendig 

Plecotus austriacus Graues Langohr 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 

Myotis brandtii Brandtfledermaus ja pot. Vorkommen als Quartiernut-
zer und Nutzung als Jagdhabitat 

Prüfung notwendig 

Myotis mystacinus Bartfledermaus 

Myotis dasycneme Teichfledermaus ja pot. Winterquartiernutzer 

Nyctalus leisleri Kleinabendsegler ja benachbartes Vorkommen – 
Nutzung als Jagdhabitat Nyctalus noctula Abendsegler 

Myotis myotis Großes Mausohr ja Winterquartiernutzer 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus ja Winterquartiernutzer – Nutzung 
als Jagdhabitat bzw. pot. Jagd-
habitatnutzung 

Myotis nattereri Fransenfledermaus 

Plecotus auritus Braunes Langohr 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus ja Jagdhabitat, pot. Quartiernutzer 

Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 

Weichtiere 

Anisus vorticulus Zierliche Tellerschnecke nein Erfassung nicht erforderlich nicht notwendig, da keine Em-
pfindlichkeit gegenüber den Pro-
jektwirkungen zu erwarten ist bzw. 
das Gebiet nicht als Lebensraum 
geeignet ist 

Unio crassus Kleine Flussmuschel 

Vertigo angustior Schmale Windelschnecke 

Vertigo geyeri Vierzähnige Windelschnecke 

Vertigo moulinsiana Bauchige Windelschnecke 

Libellen 

Aeshna viridis Grüne Mosaikjungfer nein Erfassung nicht erforderlich nicht notwendig, da keine Em-
pfindlichkeit gegenüber den Pro-
jektwirkungen zu erwarten ist 

Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer 

Leucorrhinia albifrons Östliche Moosjungfer 

Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer 

Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer 

Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle 
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Anlage Fortsetzung Tab. 1   Relevanzprüfung für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name Empfindlichkeit gegenüber Pro-
jektwirkungen durch Vorhaben 
möglich 

Vorkommen bzw. potenzielles 
Vorkommen im Vorhabenge-
biet-Wirkraum/ Erfassung 

Prüfung der Verbotstatbestän-
de notwendig 

Käfer 

Carabus menetriesi Menetries-Laufkäfer ja Gebiet nicht als Lebensraum 
geeignet, Erfassung nicht er-
forderlich 

nicht notwendig, da keine Em-
pfindlichkeit gegenüber den Pro-
jektwirkungen zu erwarten ist bzw. 
das Gebiet nicht als Lebensraum 
geeignet ist 

Cerambyx cerdo Großer Eichenbock 

Dytiscus latissimus Breitrand 

Graphoderus bilineatus 
Schmalbindiger Breit-
flügel-Tauchkäfer 

Lucanus cervus Hirschkäfer 

Osmoderma eremita Eremit, Juchtenkäfer ja keine Nachweise nicht notwendig 

Falter 

Euphydryas aurinia Goldener Schecken-
falter 

ja Gebiet nicht als Lebensraum 
geeignet, Erfassung nicht er-
forderlich 

nicht notwendig 

Lycaena dispar Großer Feuerfalter 

Lycaena helle Blauschillernder 
Feuerfalter 

Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer 

Meeressäuger 

Phocoena phocoena Schweinswal nein Gebiet nicht als Lebensraum 
geeignet, Erfassung nicht er-
forderlich 

nicht notwendig 

Landsäuger 

Lutra lutra Fischotter ja 
 

Gebiet nicht als Lebensraum 
geeignet, Erfassung nicht er-
forderlich 

nicht notwendig 

Castor fiber Biber 

Muscardinus avellanarius Haselmaus 

Canis lupus Europäischer Wolf 

Rundmäuler 

Lampetra fluviatilis Flussneunauge nein Gebiet nicht als Lebensraum 
geeignet, Erfassung nicht er-
forderlich 

nicht notwendig 

Lampetra planeri Bachneunauge 

Petromyzon marinus Meerneunauge 

Fische 

Alosa alosa Maifisch nein Gebiet nicht als Lebensraum 
geeignet, Erfassung nicht er-
forderlich 

nicht notwendig 

Acipenser oxyrinchus (1) Stör 

Alosa fallax Finte 

Aspius aspius Rapfen 

Coregonus oxyrinchus Nordseeschnäpel/ 
Ostseeschnäpel 

Cobitis taenia Steinbeißer 

Misgurnus fossilis Schlammpeitzger 

Pelecus cultratus Ziege 

Cottus gobio Westgroppe 

Rhodeus amarus Bitterling 

Romanogobio belingi (2) Stromgründling 

Salmo salar Lachs 
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Anlage Fortsetzung Tab. 1   Relevanzprüfung für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name Empfindlichkeit gegenüber Pro-
jektwirkungen durch Vorhaben 
möglich 

Vorkommen bzw. potenzielles 
Vorkommen im Vorhabenge-
biet-Wirkraum/ Erfassung 

Prüfung der Verbotstatbestän-
de notwendig 

Gefäßpflanzen 

Angelica palustris Sumpf-Engelwurz ja Gebiet nicht als Lebensraum 
geeignet, Erfassung nicht er-
forderlich 

nicht notwendig 

Apium repens 
Kriechender 
Scheiberich, - Sellerie 

Cypripedium calceolus Frauenschuh 

Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte 

Liparis loeselii 
Sumpf-Glanzkraut, Torf-
Glanzkraut 

Luronium natans 
Schwimmendes 
Froschkraut 

 

Erläuterungen: 
(1) Acipenser oxyrinchus (Stör) wird im Anhang der FFH-Richtlinie als Acipenser sturio geführt. 
(2) Romanogobio belingi (Stromgründling) wird im Anhang der FFH-Richtlinie als Gobio albipinnatus (Weißflossiger Gründling) geführt. 
 
EG-VO 338/97: Verordnung über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels 
FFH-RL Anh. IV: Art gelistet in Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

BArtSchV Anl. 1 Sp. 3: Art gelistet in Anlage 1, Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung 
RL M-V: Abkürzungen der RL: 0 ausgestorben bzw. verschollen 
  1 vom Aussterben bedroht 
  2 stark gefährdet 
  3 gefährdet 
  4 potenziell bedroht 
  -  in der jeweiligen RL nicht gelistet 
  R extrem selten 
Potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsraum möglich, d. h. ein Vorkommen ist nicht sicher auszuschließen und auf Grund der Lebensraumausstattung des Gebietes und der Verbreitung der 
Art in M-V nicht unwahrscheinlich 
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Bei den Vogelarten werden die Arten, die auf Grund ihrer Verbreitung oder ihren Lebensraumansprüchen keine 

Empfindlichkeit gegenüber den Projektwirkungen aufweisen ausgeschlossen. 

Anlage Tab. 2  Relevanzprüfung für europäische Vogelarten 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name EG-VO 
338/97 
Anh. A 

VS RL 
Anh. 1 

BArtSchV 
Anl 1, Sp. 3 
[streng 
geschützt] 

RL 
M-V 

Empfindlichkeit 
gegenüber Projekt-
wirkungen durch 
Vorhaben möglich 

Vorkommen bzw. 
potenzielles Vor-
kommen im UR/ 
Vorhabengebiet 

Prüfung der Ver-
botstatbestände 
notwendig 

Accipiter gentilis Habicht �    nein - nicht notwendig 

Accipiter nisus Sperber �    nein - nicht notwendig 

Acrocephalus arundinaceus Drosselrohrsänger   �  nein - nicht notwendig 

Acrocephalus paludicola Seggenrohrsänger  � � 0 nein - nicht notwendig 

Acrocephalus palustris Sumpfrohrsänger     nein - nicht notwendig 

Acrocephalus schoenobaenus Schilfrohrsänger   �  nein - nicht notwendig 

Acrocephalus scipaceus Teichrohrsänger     nein - nicht notwendig 

Acitis hypoleucos Flussuferläufer   � 1 nein - nicht notwendig 

Aegithalos caudatus Schwanzmeise     nein - nicht notwendig 

Aegolius funereus Rauhfußkauz � �   nein - nicht notwendig 

Aix galericulata Mandarinente     nein - nicht notwendig 

Aix sponsa Brautente     nein - nicht notwendig 

Alauda arvensis Feldlerche     nein - nicht notwendig 

Alca torda Tordalk     nein - nicht notwendig 

Alcedo atthis Eisvogel  � � 3 nein - nicht notwendig 

Anas acuta Spießente    1 nein - nicht notwendig 

Anas clypeata Löffelente    2 nein - nicht notwendig 

Anas crecca Krickente    2 nein - nicht notwendig 

Anas penelope Pfeifente     nein - nicht notwendig 

Anas platyrhynchos Stockente     nein - nicht notwendig 

Anas querquedula Knäkente �   2 nein - nicht notwendig 

Anas strepera Schnatterente     nein - nicht notwendig 

Anser albifrons Blessgans     nein - nicht notwendig 

Anser anser Graugans     nein - nicht notwendig 

Anser canadensis Kanadagans     nein - nicht notwendig 

Anser erythropus Zwerggans     nein - nicht notwendig 

Anser fabalis Saatgans     nein - nicht notwendig 

Anser fabalis fabalis Waldsaatgans     nein - nicht notwendig 

Anser fabalis rossicus Tundrasaatgans     nein - nicht notwendig 

Anthus campestris Brachpieper  � � 1 nein - nicht notwendig 

Anthus pratensis Wiesenpieper    V nein - nicht notwendig 

Anthus trivialis Baumpieper     nein - nicht notwendig 

Apus apus Mauersegler     nein Nahrungsgast nicht notwendig 

Aquila chrysaetus Steinadler    0 nein - nicht notwendig 

Aquila clanga Schelladler     nein - nicht notwendig 

Aquila pomarina Schreiadler � �  1 nein - nicht notwendig 

Arenaria interpres Steinwälzer    0 nein - nicht notwendig 

Ardea cinerea Graureiher     nein - nicht notwendig 

Asio flammeua Sumpfohreule � �  0 nein - nicht notwendig 

Asio otus Waldohreule �    nein - nicht notwendig 

Athene noctua Steinkauz �   1 nein - nicht notwendig 

Aythya ferina Tafelente    2 nein - nicht notwendig 
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Anlage Fortsetzung Tab. 2   Relevanzprüfung für europäische Vogelarten 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name EG-VO 
338/97 
Anh. A 

VS RL 
Anh. 1 

BArtSchV 
Anl 1, Sp. 3 
[streng 
geschützt] 

RL 
M-V 

Empfindlichkeit 
gegenüber Projekt-
wirkungen durch 
Vorhaben möglich 

Vorkommen bzw. 
potenzielles Vor-
kommen im UR/ 
Vorhabengebiet 

Prüfung der Ver-
botstatbestände 
notwendig 

Aythya fuligula Reiherente    3 nein - nicht notwendig 

Aythya marila Bergente     nein - nicht notwendig 

Aythya nyroca Moorente � � � 0 nein - nicht notwendig 

Bonasa bonasia Haselhuhn  �  0 nein - nicht notwendig 

Botaurus stellaris Rohrdommel  � � 1 nein - nicht notwendig 

Branta leucopsis Weißwangengans     nein - nicht notwendig 

Bubo bubo Uhu � �  1 nein - nicht notwendig 

Bucephala clangula Schellente     nein - nicht notwendig 

Burhinus oedicnemus Triel    0 nein - nicht notwendig 

Buteo buteo Mäusebussard �    nein Nahrungsgast nicht notwendig 

Buteo lagopus Rauhfußbussard     nein - nicht notwendig 

Calidris alpina ssp. schinzii 
Kleiner 
Alpenstrandläufer 

  � 1 nein - nicht notwendig 

Calidris alpina ssp. alpina 
Nordischer 
Alpenstrandläufer 

  � 1 nein - nicht notwendig 

Caprimulgus europaeus Ziegenmelker  � � 1 nein - nicht notwendig 

Carduelis cannabina Bluthänfling     ja pot. Vorkommen notwendig 

Carduelis carduelis Stieglitz     ja Brutvogel notwendig 

Carduelis chloris Grünfink     nein - nicht notwendig 

Carduelis flammea Birkenzeisig     nein - nicht notwendig 

Carduelis spinus Erlenzeisig     nein - nicht notwendig 

Carpodacus erythrinus Karmingimpel   �  nein - nicht notwendig 

Certhia brachydactyla Gartenbaumläufer     nein - nicht notwendig 

Certhia familiaris Waldbaumläufer     nein - nicht notwendig 

Charadrius alexandrinus Seeregenpfeifer     nein - nicht notwendig 

Charadrius dubius Flussregenpfeifer   �  nein - nicht notwendig 

Charadrius hiaticula Sandregenpfeifer   � 1 nein - nicht notwendig 

Chlidonias hybridus Weißbart-Seeschwalbe  �   nein - nicht notwendig 

Chlidonias niger Trauerseeschwalbe  � � 1 nein - nicht notwendig 

Ciconia ciconia Weißstorch  � � 3 nein - nicht notwendig 

Ciconia nigra Schwarzstorch � �  1 nein - nicht notwendig 

Cinclus aeruginosus Rohrweihe � �   nein - nicht notwendig 

Cinclus cinclus Wasseramsel     nein - nicht notwendig 

Circaetus gallicus Schlangenadler    0 nein - nicht notwendig 

Circus cyaneus Kornweihe � �  1 nein - nicht notwendig 

Circus macrourus Steppenweihe     nein - nicht notwendig 

Circus pygargus Wiesenweihe � �  1 nein - nicht notwendig 

Coccothraustes 
coccothraustes 

Kernbeißer     nein - nicht notwendig 

Columba livia f. domestica Haustaube     nein - nicht notwendig 

Columba oenas Hohltaube     nein - nicht notwendig 

Columba palumbus Ringeltaube     ja pot. Vorkommen notwendig 
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Anlage Fortsetzung Tab. 2   Relevanzprüfung für europäische Vogelarten 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name EG-VO 
338/97 
Anh. A 

VS RL 
Anh. 1 

BArtSchV 
Anl 1, Sp. 3 
[streng 
geschützt] 

RL 
M-V 

Empfindlichkeit 
gegenüber Projekt-
wirkungen durch 
Vorhaben möglich 

Vorkommen bzw. 
potenzielles Vor-
kommen im UR/ 
Vorhabengebiet 

Prüfung der Ver-
botstatbestände 
notwendig 

Corvus corax Kolkrabe     nein - nicht notwendig 

Corvus corone Aaskrähe/ Nebelkrähe     nein Nahrungsgast nicht notwendig 

Corvus frugilegus Saatkrähe    3 nein Nahrungsgast nicht notwendig 

Corvus monedula Dohle    1 ja Brutvogel notwendig 

Cortunix cortunix Wachtel     nein - nicht notwendig 

Crex crex Wachtelkönig  � �  ja kein Nachweis nicht notwendig 

Cuculus canorus Kuckuck     nein - nicht notwendig 

Cygnus bewickii Zwergschwan     nein - nicht notwendig 

Cygnus cygnus Singschwan  � �  nein - nicht notwendig 

Cygnus olor Höckerschwan     nein - nicht notwendig 

Delichon urbica Mehlschwalbe     ja keine Nistplätze nicht notwendig 

Dendrocopus medius Mittelspecht     nein - nicht notwendig 

Dendrocopus minor Kleinspecht     nein - nicht notwendig 

Dryocopus martius Schwarzspecht  � �  nein - nicht notwendig 

Emberiza citrinella Goldammer     ja verhört notwendig 

Emberiza hortulana Ortolan  � �  nein - nicht notwendig 

Emberiza schoeniculus Rohrammer     nein - nicht notwendig 

Erithacus rubecula Rotkehlchen     ja pot. Vorkommen notwendig 

Falco peregrinus Wanderfalke    1 nein - nicht notwendig 

Falco subbuteo Baumfalke �   V nein - nicht notwendig 

Falco tinnunculus Turmfalke �    ja Nahrungsgast notwendig 

Falco vespertinus Rotfußfalke �    nein - nicht notwendig 

Ficedula hypoleuca Trauerschnäpper     nein - nicht notwendig 

Ficedula parva Zwergschnäpper     nein - nicht notwendig 

Fringilla coelebs Buchfink     nein - nicht notwendig 

Fringilla montifringilla Bergfink     nein - nicht notwendig 

Fulica atra Blässhuhn/Blessralle     nein - nicht notwendig 

Galerida cristata Haubenlerche   � V nein - nicht notwendig 

Gallinago gallinago Bekassine   � 2 nein - nicht notwendig 

Gallinula chloropus Teichhuhn   �  nein - nicht notwendig 

Garrulus glandarius Eichelhäher     nein - nicht notwendig 

Gavia arctica Prachttaucher     nein - nicht notwendig 

Gavia stellata Sterntaucher     nein - nicht notwendig 

Glaucidium passerinum Sperlingskauz � �   nein - nicht notwendig 

Grus grus Kranich � �   nein - nicht notwendig 

Haematopus ostralegus Austernfischer    1 nein - nicht notwendig 

Haliaeetus albicilla Seeadler � �   nein - nicht notwendig 

Himantopus himantopus Stelzenläufer     nein - nicht notwendig 

Hippolais icterina Gelbspötter     nein - nicht notwendig 

Hirundo rustica Rauchschwalbe     ja Brutvogel notwendig 

Ixobrychus minutus Zwergdommel    1 nein - nicht notwendig 

Jynx torquilla Wendehals   � 2 nein - nicht notwendig 

Lanius collurio Neuntöter  �   ja pot. Vorkommen notwendig 
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Anlage Fortsetzung Tab. 2   Relevanzprüfung für europäische Vogelarten 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name EG-VO 
338/97 
Anh. A 

VS RL 
Anh. 1 

BArtSchV 
Anl 1, Sp. 3 
[streng 
geschützt] 

RL 
M-V 

Empfindlichkeit 
gegenüber Projekt-
wirkungen durch 
Vorhaben möglich 

Vorkommen bzw. 
potenzielles Vor-
kommen im UR/ 
Vorhabengebiet 

Prüfung der Ver-
botstatbestände 
notwendig 

Lanius excubitor Raubwürger   � 3 ja kein Nachweis nicht notwendig 

Lanius minor Schwarzstirnwürger    0 nein - nicht notwendig 

Lanius senator Rotkopfwürger    0 nein - nicht notwendig 

Larus argentatus Silbermöwe     nein - nicht notwendig 

Larus canus Sturmmöwe    3 nein - nicht notwendig 

Larus melanocephalus Schwarzkopfmöwe  �  2 nein - nicht notwendig 

Larus marinus Mantelmöwe    2 nein - nicht notwendig 

Larus minutus Zwergmöwe     nein - nicht notwendig 

Larus ridibundus Lachmöwe    3 nein - nicht notwendig 

Limosa limosa Uferschnepfe    1 nein - nicht notwendig 

Locustella fluviatilis Schlagschwirl     nein - nicht notwendig 

Locustella luscinioides Rohrschwirl   �  nein - nicht notwendig 

Locustella naevia Feldschwirl     nein - nicht notwendig 

Loxia curvirostra Fichtenkreuzschnabel     nein - nicht notwendig 

Lullula arborea Heidelerche  � �  nein - nicht notwendig 

Luscinia luscinia Sprosser     nein - nicht notwendig 

Luscinia megarhynchos Nachtigall     nein - nicht notwendig 

Luscinia svecica Blaukehlchen  � �  nein - nicht notwendig 

Lymnocyptes minimus Zwergschnepfe   �  nein - nicht notwendig 

Melanitta fusca Samtente     nein - nicht notwendig 

Melanitta nigra Trauerente     nein - nicht notwendig 

Mergellus albellus Zwergsäger     nein - nicht notwendig 

Mergus merganser Gänsesäger    2 nein - nicht notwendig 

Mergus serrator Mittelsäger     nein - nicht notwendig 

Merops apiaster Bienenfresser   �  nein - nicht notwendig 

Miliaria calandra Grauammer   �  ja kein Nachweis nicht notwendig 

Milvus migrans Schwarzmilan  �  V ja kein Nachweis nicht notwendig 

Milvus milvus Rotmilan  �   ja Nahrungsgast notwendig 

Motacilla alba Bachstelze     ja Sichtbeobachtung notwendig 

Motacilla cinerea Gebirgsstelze    V nein - nicht notwendig 

Motacilla citreola Zitronenstelze     nein - nicht notwendig 

Motacilla flava Wiesenschafstelze    V nein - nicht notwendig 

Muscicapa parva Zwergschnäpper  � �  nein - nicht notwendig 

Muscicapa striata Grauschnäpper     ja pot. Vorkommen notwendig 

Netta rufina Kolbenente     nein - nicht notwendig 

Nucifraga caryocatactes Tannenhäher     nein - nicht notwendig 

Numenius arquata Großer Brachvogel   � 1 nein - nicht notwendig 

Oeahthe oeanthe Steinschmätzer    2 nein - nicht notwendig 

Oriolus oriolus Pirol     nein - nicht notwendig 

Pandion haliaetus Fischadler � �   nein - nicht notwendig 

Panurus biarmicus Bartmeise     nein - nicht notwendig 

Parus ater Tannenmeise     nein - nicht notwendig 

Parus caeruleus Blaumeise     ja pot. Vorkommen notwendig 
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Anlage Fortsetzung Tab. 2   Relevanzprüfung für europäische Vogelarten 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name EG-VO 
338/97 
Anh. A 

VS RL 
Anh. 1 

BArtSchV 
Anl 1, Sp. 3 
[streng 
geschützt] 

RL 
M-V 

Empfindlichkeit 
gegenüber Projekt-
wirkungen durch 
Vorhaben möglich 

Vorkommen bzw. 
potenzielles Vor-
kommen im UR/ 
Vorhabengebiet 

Prüfung der Ver-
botstatbestände 
notwendig 

Parus cristatus Haubenmeise     nein - nicht notwendig 

Parus major Kohlmeise     ja pot. Vorkommen notwendig 

Parus montanus Weidenmeise     nein - nicht notwendig 

Parus palustris Sumpfmeise     nein - nicht notwendig 

Passer domesticus Haussperling    V ja pot. Vorkommen notwendig 

Passer montanus Feldsperling    V ja Brutvogel notwendig 

Perdix perdix Rebhuhn    2 nein - nicht notwendig 

Pernis apivorus Wespenbussard  �  V nein - nicht notwendig 

Phalacrocorax carbo Kormoran     nein - nicht notwendig 

Phalaropus lobatus Odinshühnchen     nein - nicht notwendig 

Phasianus colchicus Fasan     nein - nicht notwendig 

Philomachus pugnax Kampfläufer  � � 1 nein - nicht notwendig 

Phoenicurus ochruros Hausrotschwanz     ja pot. Vorkommen notwendig 

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz     ja pot. Vorkommen notwendig 

Phylloscopus collybita Zilpzalp     ja pot. Vorkommen notwendig 

Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger     ja pot. Vorkommen notwendig 

Phylloscopus trochilus Fitis     ja pot. Vorkommen notwendig 

Pica pica Elster     ja pot. Vorkommen notwendig 

Picoides major Buntspecht     nein - nicht notwendig 

Picoides medius Mittelspecht  � �  nein - nicht notwendig 

Picoides minor Kleinspecht     nein - nicht notwendig 

Picus canus Grauspecht  � �  nein - nicht notwendig 

Picus viridis Grünspecht   � 3 nein - nicht notwendig 

Podiceps auritus Ohrentaucher     nein - nicht notwendig 

Podiceps cristatus Haubentaucher    3 nein - nicht notwendig 

Podiceps griseigena Rothalstaucher   �  nein - nicht notwendig 

Podiceps nigricollis Schwarzhalstaucher   �  nein - nicht notwendig 

Porzana parva 
Kleines Sumpfhuhn/ 
Kleine Ralle 

 � � 1 nein - nicht notwendig 

Porzana porzana Tümpelsumpfhuhn  � �  nein - nicht notwendig 

Porzana pusilla Zwergsumpfhuhn     nein - nicht notwendig 

Prunella modularis Heckenbraunelle     ja pot. Vorkommen notwendig 

Psittacula krameri Halsbandsittich     nein - nicht notwendig 

Pyrrhula pyrrhula Gimpel     nein - nicht notwendig 

Rallus aquaticus Wasserralle     nein - nicht notwendig 

Recurvirostra avosetta Säbelschnäbler  � � 2 nein - nicht notwendig 

Regulus ignicapillus Sommergoldhähnchen     nein - nicht notwendig 

Regulus regulus Wintergoldhähnchen     nein - nicht notwendig 

Remiz pendulinus Beutelmeise     nein - nicht notwendig 

Riparia riparia Uferschwalbe   � V nein - nicht notwendig 

Saxicola rubetra Braunkehlchen     nein - nicht notwendig 

Saxicola torquata Schwarzkehlchen     nein - nicht notwendig 

Scolopax rusticola Waldschnepfe     nein - nicht notwendig 
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Anlage Fortsetzung Tab. 2   Relevanzprüfung für europäische Vogelarten 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name EG-VO 
338/97 
Anh. A 

VS RL 
Anh. 1 

BArtSchV 
Anl 1, Sp. 3 
[streng 
geschützt] 

RL 
M-V 

Empfindlichkeit 
gegenüber Projekt-
wirkungen durch 
Vorhaben möglich 

Vorkommen bzw. 
potenzielles Vor-
kommen im UR/ 
Vorhabengebiet 

Prüfung der Ver-
botstatbestände 
notwendig 

Serinus serinus Girlitz     nein - nicht notwendig 

Sitta europaea Kleiber     nein - nicht notwendig 

Sterna albifrons Zwergseeschwalbe  � � 1 nein - nicht notwendig 

Sterna caspia Raubseeschwalbe  � � 1 nein - nicht notwendig 

Sterna hirundo Flussseeschwalbe  � � 2 nein - nicht notwendig 

Sterna paradisaea Küstenseeschwalbe  � � 1 nein - nicht notwendig 

Sterna sandvicensis Brandseeschwalbe  � � 2 nein - nicht notwendig 

Streptopelia decaocto Türkentaube     ja pot. Vorkommen notwendig 

Streptopelia turtur Turteltaube �   3 nein - nicht notwendig 

Strix aluco Waldkauz �    nein - nicht notwendig 

Sturnus vulgaris Star     ja kein Nachweis nicht notwendig 

Sylvia atricapilla Mönchgrasmücke     ja pot. Vorkommen notwendig 

Sylvia borin Gartengrasmücke     ja pot. Vorkommen notwendig 

Sylvia communis Dorngrasmücke     nein - nicht notwendig 

Sylvia curruca Klappergrasmücke     nein - nicht notwendig 

Sylvia nisoria Sperbergrasmücke  � �  nein - nicht notwendig 

Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher     nein - nicht notwendig 

Tadorna tadorna Brandgans    3 nein - nicht notwendig 

Tringa glareola Bruchwasserläufer  �   nein - nicht notwendig 

Tringa ochropus Waldwasserläufer   �  nein - nicht notwendig 

Tringa totanus Rotschenkel   � 2 nein - nicht notwendig 

Troglodytes troglodytes Zaunkönig     ja Brutvogel notwendig 

Turdus iliacus Rotdrossel     nein - nicht notwendig 

Turdus merula Amsel     ja pot. Vorkommen notwendig 

Turdus philomelos Singdrossel     nein - nicht notwendig 

Turdus pilaris Wacholderdrossel   �  nein - nicht notwendig 

Turdus viscivorus Misteldrossel   �  nein - nicht notwendig 

Tyto alba Schleiereule �    nein - nicht notwendig 

Upupa epops Wiedehopf   � 1 nein - nicht notwendig 

Uria aalge Trottellumme     nein - nicht notwendig 

Vanellus vanellus Kiebitz   � 2 nein - nicht notwendig 
 

Erläuterungen: 
EG-VO 338/97: Verordnung über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels 

FFH-RL Anh. IV: Art gelistet in Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

BArtSchV Anl. 1 Sp. 3: Art gelistet in Anlage 1, Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung 
RL M-V: Abkürzungen der RL: 0 ausgestorben bzw. verschollen 
 1 vom Aussterben bedroht 

 2 stark gefährdet 

 3 gefährdet 

 R extrem selten 
Potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsraum möglich, d. h. ein Vorkommen ist nicht sicher auszuschließen und auf Grund der Lebensraumausstattung des Gebietes und der Verbreitung der 
Art in M-V nicht unwahrscheinlich 

 

 




